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Architekten, Aussteuer-
Geschäfte. Haumeister.

Bau- und Möbelschreiner,
Bildhauer, Cementiérs.
Dekorateure. Drechsler,
Eisen waarenhandlungen.

Flechter, Garnituren-
Geschäfte, Gicsscr. Glaser,
Goldschmiede, Graveure,

Gürtler, Gypser, Hafner.
Kupferschmiede, Maler.

Marmoristen, Maurermeister,
Mechaniker, Möbel handler,

Modelleure, Parquetiers,
Polsterer. Posamenter,
Bahmenmacher, Sattler.
Schmiede, Schlosser,
Spengler. Steinhauer,
Tapezierer. Vergolder.

Wagenbauer, Zeugschmiede.
Zimmermeister etc.

3lluftrirte fd7u>ct3crtfd7c

cv

f ctilitfdie Kfiitk* für die Illerlîflntt, mii Befouderer ifieciiiftfidiiiyuuij der

fômft im

$ IfernndgegekH unter fUlitwirfuttg fdjwetg. Sïintftbaubtuertcr intb ©eebttifer.
Direftion: Walter Seittt'Barbieur iti St. (Sailen.

«„„S T (Erfcbeint jeben Samftag. ry„ - x! ;Brtttb I.
1885.

Erfdjeint jeben Samftag.
Hbormemerttspreis : Dterteljäbrlid) ; j4. 80 Hp.
3nfettionspteis: 20 Cts. pro tfpalt. jpetit3eile.

tft. (f.
6. îtîai.

tDocfyenfprud?:

,$er ift eilt Reiftet, her feiltet felöft Reiftet ift!"

Der fcfyrrw^ertfcfye (5etr»erbeüerein.

SSeitit wir beute nerfuebeu, «ufere Sefer mit beut
Söefe« uttb bett 93eftrebmtgeit be» fcfjiüei^ertfdjert ©enterbe-
Oerettts belannt git machen, nerfolgett wir bett ßtueef, itjm
in Anbetracht feiner großen 2Btdjttqfett für bie 3 u fuit ft
beë §anbwerfd in bei* ©eßweig niete ttette Sßitglieber
jugufüßren.

@r befteßt gegenwärtig attë fotgenbett 42 ©eftiotteit
fatp()abeti)c() nach den Ortfcfjaften georbttet):

1) Aar g an: $attbmerfer= nnb ©emerbeuereitt. 2)
93afel: @ewer6enerein. 3) 93afet: ©ewerbemufeum. 4)
93afel: ©eßweig. @cbuf)macbermetfter=93erein. 5) 93ern:
§anbwerfer= uttb ©ewerknereiu. 6) 93ern: ©îufter» uttb
Ußobellfamutlung. 7) 93 rug g: @htwol)ner= urtb @ewer£>e=

Serein. 8) 93 u r g b o r f : pattbwerfewerem bed Amtdbegirfd.
9) ffrauenfelb: ©emerbeuereitt. 10) ©larttd: §anb=
Werfer» uttb ©etnerbeoereitt. 11) § er i S a u : .fpattbmerfer» nub
©emerbeuereitt. 12) pombreeßtifon: .fiaubwerfer» ttnb
©ewerbeuereitt. 13) § or g en: |)anbmerfer= ttttb ©eiuerbe»
93erein. Sa tig en that: ©etnerbeoereitt be» Amtdbegirfd Aar»
tnangeu. 15) Sieftat: ©etnerbeoereitt. 16) Sngertt: ©e»
Werbenereitt. 17) fßfäffifott: ©ewerbeuereitt. 18) 9îid)=
terdweil: §anbwerfer» uttb. ©etnerbeoereitt. 19) 9îied-
bach: ©etoerbeoeretn. 20) 9îo nt a it ë h o r it : §anbmerfer»,
panbelê=n.@eroerbeoereiitDberthurgau. 21)9î o ma tt § horn:
Oftfcbmeig. Uhrmacheroereitt, 22) Schaff häufen: ©enterbe»

93erein.)j23) ©cbmhg: .«panbmerferneretit. 24) ©o t o t h u r u :

©etnerbeoereitt. 25) ©täfa: §anbmerfer= uttb ©ewerhe»
oereitt. 26) ©t. ©aiten: ©etoerbeoeretn. 27) ©t. ©al (en:
paitbtnerferoeretn. 28) ©tein am 9îlj.: ©etoerbeoeretn.

29) ïhaftnei 1: ©etnerbeoereitt. 30) lifter: ©etnerbeoereitt.
31) 9B ci b e tt ë to e 11 : fpanbmerfer» uttb ©etoerbeoeretn. 32)
933 a 1 b (3Sridj): ©etoerbeoeretn. 33) 933 i tt t e r t it r : ©e»

werbeuerettt. 34) 2Biutertbur: ïedjuifttm. 35) 28inter»
t f) tt r : ©etnerbemufeum. 36) $ it rid): .flaut, ©etoerbeoeretn.

37) 3ürich*. ®<*itt. ©ewerbefommiffiott. 38) ürid): ©e»

toerbeoerein ber ©tabt. 39)3ürid): ©eWemerbefcßulüerein.
401 3iirtch: ©etnerbemufeum. 41) 3üricß: 3entralfom»
miffiott ber ©ewerbemufeeit. 42) 3 ü r i cfj : UljrtnncEjerüerein
ber ©tabt uttb Umgebung. — 3m geritern haben fid) gum
beitritt entfchloffeit: Set* §anbmerfer= uttb ©etnerbeoereitt

®h«r, bad ©etnerbemufeum @t. ©atleit tc.
35er feßweigerifebe ©etuerbenereitt ejiftirt erft feit 6

Sahren. 2Benn er bei feiner bisherigen Orgauifation alter»
bittçgë nur ein lofeë 93anb um bie uerfd)iebeiteit ©ettioiten

git fcßlingett oerntocf)te, fo hat er bttrd) bad treue 3ufam=
menfjalten feiner ©lieber uttb bett $leiß feiner Führer bodt

fchoit fUfandjed für bie 93efferuttg .unferer §anbwerfd= ttnb

©etuerbenerhältniffe geleiftet. 9Sbn wirflidj ntaßgehettbem

©ittffttffe auf bie ©eftaltung beë gewerblichen 93ilbuiigd=
wefeitd, bie eibgettöffifdfe 3oK= uttb §anbeldpolitif, bett ra»
tionellen Audbatt unferer eibgenöffifeßen ©efejjgebung (@c£)ul=

bentrie&d» ttttb Äoufurdgefeb tc.) tt. f. w. wirb ber fcßweig.
©etnerbeoereitt aber erft non heute an werben, nadjbem er
fich tu feiner SDelegirtenUerfammlung nom 26. April b. 3.
nach Art beë „@dbweigerif<f|en|)anbeld= uttb Snbuftriettereiitd"
orgattifirt hat.

©eine ©tatuten lauten nunmehr folgenbermaßen :

l. Sioerf uub 3ii|aiui!ten|ehuug bed 93ereitt§.

§ 1. Sie §attbwerfer» uttb ©ewerbenereine ber ©dßweig
hilbett unter bem Alanten „5d)Wetgerifd)er ©ewerbenereitt"
einen 93erbanb mit bent 3ede, bie gemeinfdjaftlichen 3n=
tereffen bed gefammten fdfweigertfcbeit .fpanbwerfer» unb @e»

mer&eftanbed gtt beratheu uttb gu nertreteu, unb gu btefem
93ehufe and) über fragen, welcfje bad fd)tneig. .fpattbwerf
uub ©ewerbe berühren, bett 93unbedhehörben hegutadjtenb
att bie §attb gtt gehen.

3cï?tr>et3ertfcf^e f)anbiDerfsmeifter! tpcrbet für (Sure Rettung!

Illustrirte schweizerische

-ê-
Dkülttc^ie ^^ciiter sik llie ÄerDatt, mit Gerillterer lKecü^sutltiijUillj lìer

Kunst im Handwerk.
A Herausgegeben unter Mitwirkung schweiz. Kunsthandwerker und Techniker.

Direktion: Malter Zenn-Barbieux in Zt. Gallen.

«.,„>,1 Erscheint leden Samstag.Band I.
f885.

Erscheint ieden Samstag.
Alionnementspreis: vierteljährlich ^ Fr. so Rp.
Jnsertionspreis: 20 Cts. pro ssxalt. Petitzeile.

Nr. q.
s. Mai.

Wochenspruch:

,Der ist ein Meister, der semer selbst Meister ist!"

Der schweizerische Gewerbeverein.

Wenn wir beute versuchen, unsere Leser mit dem
Wesen und den Bestrebungen des schweizerischen Gewerbe-
Vereins bekannt zu machen, verfolgen wir den Zweck, ihm
in Anbetracht seiner großen Wichtigkeit far die Zukunft
des Handwerks in der Schweiz viele neue Mitglieder
zuzuführen.

Er besteht gegenwärtig ans folgenden 42 Sektionen
(alphabetisch nach den Ortschaften geordnet):

1) Aargan: Handwerker- und Gewerbeverein. 2)
Basel: Gewerbeverein. 3) Basel: Gewerbemnsenm. 4)
Basel: Schweiz. Schnhmachermeister-Verein. 5) Bern:
Handwerker- und Gewerbeverein. 6) Bern: Muster- und
Modellsammlnng. 7) Brngg: Einwohner- und Gewerbe-
Verein. 8) Burgdorf: Handwerkerverein des Amtsbezirks.
9) Frauenfeld: Gewerbeverein. 19) Glarns: Hand-
werker- und Gewerbeverein. 11) Heris au : Handwerker- und
Gewerbeverein. 12) Hombrechtikon: Handwerker- und
Gewerbeverein. 13) H or g en: Handwerker- und Gewerbe-
Verein. Lau genthak: Gewerbeverein des Amtsbezirks Aar-
Wangen. 15) Liestal: Gewerbeverein. 16) Luzern: Ge-
Werbeverein. 17) Pfäffikon: Gewerbeverein. 18) Rich-
tersweil: Handwerker- und Gewerbeverein. 19) Ries-
bach: Gewerbeverein. 29) Rom ans Horn: Handwerker-,
Handels-u.GewerbevereinOberthurgan. 21)R o ma n s Horn:
Ostschweiz. Uhrmacherverein. 22) Schaffhansen: Gewerbe-
Verein. )j23) Schwyz: Handwerkerverein. 24) So lothnrn:
Gewerbeverein. 25) Stäfa: Handwerker- und Gewerbe-
verein. 26) St. Gallen: Gewerbeverein. 27) St. Gallen:
Handwerkerverein. 28) Stein am Rh.: Gewerbeverein.
29) Thalweil: Gewerbeverein. 39) Uster: Gewerbeverein.
31) Wädensweil: Handwerker- und Gewerbeverein. 32)
Wald (Zürich): Gewerbeverein. 33) Winterthnr: Ge-

Werbeverein. 34) Winterthnr: Technikum. 35) Winter-
thur: Gewerbemnsenm. 36) Zürich: Kant. Gewerbeverein.

37) Zürich: Kant. Gewerbekommission. 38) Zürich: Ge-
Werbeverein der Stadt. 39) Zürich: Gewewerbeschulverein.
49)> Zürich: Gewerbemnsenm. 41) Zürich: Zentralkom-
mission der Gewerbemnseen. 42) Zürich: Uhrmacherverein
der Stadt und Umgebung. — Im Fernern haben sich zum
Beitritt entschlossen: Der Handwerker- und Gewerbeverein

Chnr, das Gewerbemuseum St. Gallen w.
Der schweizerische Gewerbeverein existirt erst seit 6

Jahren. Wenn er bei seiner bisherigen Organisation aller-
dings nur ein loses Band um die verschiedenen Sektionen

zu schlingen vermochte, so hat er durch das treue Znsam-
menhalten seiner Glieder und den Fleiß seiner Führer doch

schon Manches für die Besserung unserer Handwerks- und
Gewerbeverhältnisse geleistet. Von wirklich maßgebendem

Einflüsse auf die Gestaltung des gewerblichen Bildungs-
Wesens, die eidgenössische Zoll- und Handelspolitik, den ra-
tionellen Ausbau unserer eidgenössischen Gesetzgebung (Schul-
dentriebs- und Konkursgesetz zc.) u. s. w. wird der schweiz.
Gewerbeverein aber erst von heute an werden, nachdem er
sich in seiner Delegirtenversammlung vom 26. April d. I.
nach Art des „Schweizerischen Handels- und Jndustrievereins"
vrganisirt hat.

Seine Statuten lauten nunmehr folgendermaßen:
1. Zweck und Zusammensetzung des Vereins.

H 1. Die Handwerker- und Gewerbevereine der Schweiz
bilden unter dem Namen „Schweizerischer Gewerbeverein"
einen Verband mit dem Zwecke, die gemeinschaftlichen In-
teressen des gesummten schweizerischen Handwerker- und Ge-
Werbestandes zu berathen und zu vertreten, und zu diesem

Behufe auch über Fragen, welche das schweiz. Handwerk
und Gewerbe berühren, den Bnndesbehörden begutachtend
an die Hand zu gehen.

schweizerische Handwerksmeister! werbet für Eure Zeitung!
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§ 2. 2ïf§ Seftionen fönnen bem Serbanbe auf ©rmtb
ber gegenwärtigen Statuten beitreten:

1. Sie |janbmerfer» unb ©ewerbeüereine ber Sdjtoeij.
2. Stuberweitige Sereine, bereit Bwecï bie görberung

gewerblicher gntereffen ift.
3. Stnftatten, welche gewerbliche Bwecfe oerfolgen, wie

©ewerbefammern, ©ewerbemufeen, unb überhaupt
gewerbliche Sitbung?anftatten.

©inzetne fjBerfoneit, welche fich um görberung ber 3n=
tereffen be? |janbwerf? unb ©ewerbe? Serbienfte erworben,
fönnen al? ©hrenmitgtieber ernannt werben.

§ 3. Sereine unb Stnftatten, welche bem Serbanbe bei»

zutreten wiinfcheit, haben fich bei bem ©entratüorftanbe
fdjriftlich aupmetben, ber fobann ben Seftionen oon bem

Slufnahmegefuch .touting gibt. ©rfotgt gegen bie Stufnahme
innert ber Beitfrift oon oier SBodjen feine ©infprache, fo

ift bie angemetbete Seftion at? aufgenommen p betrachten.

3m anbern galle entfcheibet bie nää;fte Setegirtenoerfamm»
tung über ba? beanftanbete Stufnahme=@efuch.

2. Drganifotion be? Serein?.

§ 4. Sie teitenben Drgane be? Serein? bitben:
a) bie Setegirten»Serfammtung,
b) berßentratoorftanb (fchWeij. ©ewerb efammer),
c) ber teitenbe SIu?f<hug.

A. Sie Setegirten»Serf ammtung.
§ 5. 3"r ©ntgegennahme be? 3ahre?bericf;t? unb ber

3ahre?recf;nung, ber ©enegmiguttg be? Subget?, pr SBahl
ber 9M)iutttg?reüiforen unb Somatome anberer ftatutenge»

mager SBapten, fowie pr Sehanbtnng anberer Sortagen
uub Serein?gefcf|äfte, tritt alljährlich eine Serfammtung üon

Setegirten ber bem Serbanbe angehöreubett Seftionen p=
fammeit.

Slugerorbentliche Setegirten»Serfammtnngen finben ftatt,
fobatb e? ber ©entratoorftanb für nöthig erachtet ober ein

Sritttheit ber Seftionen e? oertangt. Sen Ort ber nächften

Serfammtung beftimmen bie Setegirten.
§ 6. Sie Seftionen haben ba? Siecht p fotgenber

Sertretung :

Sereine bi? unb mit 25 fflîitgtieber 1 Stimme

„ „ 26—50 „ 2 „
51-100 „ 3

„ über 100 „ 4 „
Seftionen anberer Strt 1

lieber alte pr Stbftimmung getangenben ©egenftänbe,
mit 2tu?nahme ber in § 20 oorgefehenen Sftagnafjmen ent»

fdjeibet ba? abfotute fflîefjr ber in ber Serfammtung per»
fönt ich oertretenen Serein?ftimmen.

B. Ser ©entr at»Sorftanb.
§ 7. SJiit ber Seitung ber Serein?gefdjäfte ift ein

©entratoorftanb Oon 11 SKitgtiebern betraut.
Ser Sräfibent be? ©entratüorftanbe?, fowie 7 3Jiit=

gtieber beffetben Werben burd) bie Setegirten=Serfammtung
unb 3 ÜJfitgtieber burih bie jeweilige Sorort?»Seftion auf
bie Sauer üoit brei fahren gewählt.

Sie SKitglieber be? Sorftanbe? fitib nach Slbtauf einer

Stmt?bauer wieber wählbar.
StJîit Stu?nahme ber Seftion be? Sorort? fott in ber

Sieget feine Seftion mehr at? einen Sertreter im ©entrai»

Sorftanb haben.
§ 8. Ser ©entratoorftanb hält orbentticherWeife alte

Siertetjatjre eine Siiptig ab.

Bur SefdE)tugföhigfeit ift bie Stnwefenheit oon Wenig*

ften? 7 SÖlitgtiebern erforberticf).
§ 9. Ser ©entratoorftanb hat oom Stanbpunfte ber

atigemeinen fchweigerifcfjen Sntereffen au? alte wefentticfien

Serein?gefchäfte oorpberathen, fowie bie ©ntadjten unb Sin»

träge, wetcf)e an bie Sehörben, bie Setegirten»Serfammtung
unb an Sereine abgehen, p genehmigen.

Serfetbe oerwattet bie Serein?faffe, entwirft ba? Subget
unb erftattet alljährlich Sertcfjt über bie Shätigfeit be?
Serein? unb feiner Seftionen.

§ 10. 3m gernern wählt berfetbe auf Sorfchtag be?
teitenben Stu?fchuffe? bie Seamten be? ftänbigen Sefretariat?

i unb beftimmt unter Slatiftfafion?üorbehatt ber Setegirten»
Serfammtung bie ©ehalte unb Serpftichtungen berfetben.

C. Ser teitenbe S(u?fchug.

§ 11. Stuf bie Sauer oon 3 Sohren wirb oon ber
Setegirten=Serfammtung — oorgöngig ber SBatjt be? Sor»

| ftanbe? — eine bem Serbanbe atigefjörenbe Seftion at?
j Sorort?=Seftion gewählt.

Ser abtretenbe Sorort ift mit Stbtanf ber S(mt?baner
wieber wählbar.

§ 12. Ser oon ber Setegirten=Serfammtmig gewählte
Serein?präfibent, fowie bie brei oon ber Sorort?»Seftion
gewählten SJfitgtieber be? Sorftanbe? bitben ben teitenben
Stu?j(f)ug. Ser fßräfibeitt führt ba? ißräfibiunt fowoht beim
teitenben Stu?fd)ug at? auch im Sentrat=Sorftanb unb bei
ben Serfammtungen ber Setegirten. Sie Sorort?=Seftion
bezeichnet au? ihren SWitgtiebern im ©entratoorftanb einen

Sieepräfibenten unb einen Duäftor. Sie Sorort?feftion
haftet für bie Serein?faffe.

§ 13. Sem teitenben S(u?fchug liegt iit?befonbere ob:
Sie Seforgung ber finanziellen unb übrigen abminiftratioen
Slngetegenheiten be? Serein?; bie Ser mit ttung ber
Sepetjungen jwifcheu ben Sunbe?behörben uitb
ben Seftionen, bie Stu?arbeitung oon ©Pachten auf
©runbtage oon tOîateriatien, welche ihm oon Sehörben ititb
Seftionen jugehen ober buret) ©nqueten erhoben Werben,
fowie enbli<h bie Sörbereitung be? Sahre?berichte? über bie

Serein?thätigfeit.
Sit bringenben gälten faitn ber teitenbe Stn?fcfiug, wie

auch öer ©entratoorftanb in Stngetegenheiten, bie ihrer Statur
nach oor bie Setegirten Serfammtung gehören, ooit fich uü?
im Flamen be? Serein? hanbetn; immerhin unter Sorbehatt
ungefäumter Serichterftattung an bie Drgane be? Serein?.

§ 14. Bar SeWättigung ber ihm pgewiefeiteit Stuf»
gaben wirb bem teitenben SIu?fct)uffe ein ftänbige? Se»
f ret aria t zur Serfügung geftettt, beffen ijSerfonatbeftanb
fich nach ben Sebürfniffen unb ben zu ©ebote ftehenben
finanzietten fflfittetn zu richten hat.

Sa? ftänbige Sureau beforgt ba? Sefretariat bei aften
Serfammtungen be? Sorftanbe? unb ber Setegirten.

3. gtttaitjett.

§ 15. Sie finanziellen |)ütf?mittet be? Serein? werben
gebitbet:

1) Stu? ben Seiträgen ber Seftionen,
2) au? ben Seiträgen be? Sunbe?,
3) au? Suboentionen uub ©efchenfen oon Sehörben,

Sereinen unb fßriüaten.
§ 16. Sie Seiträge ber Seftionen werben naclj 2Jîag»

gäbe be? Sebiirfniffe? buret; bie Setegirten»Serfammtung
feftgeftettt, bitrfen jeboch 1 granfen per Diitgtieb jährlich nicht
iiberfteigen.

ffltufeen, Sehranftatten unb ähnliche Snftitute ^allien
einen jährlichen 9tormat»Seitrag üon gr. 20; ©ewerbefam»

mern einen folgen üon gr. 50.
Siefe Seiträge finb jeweiten zu Stnfang be? Safjre? •

beziehung?weife nach bem ©intritt bem Duäftor einzufenben.
§ 17. Sie SJÎitgtieber be? Sorftanbe? beziehen für ihre

Sheitnahme an ben Siipngen ein Saggetb oon gr. 5 unb
Sergiitung ber effeftioen gahrfoften.

Zllustrirte schweizerische Handwerker-Zeitung.26

Z 2. Als Sektionen können dem Verbände auf Grund
der gegenwärtigen Statuten beitreten:

1. Die Handwerker- und Gewerbevereine der Schweiz.
2. Anderweitige Vereine, deren Zweck die Förderung

gewerblicher Interessen ist.
3. Anstalten, welche gewerbliche Zwecke verfolgen, wie

Gewerbekammern, Gewerbemuseen, und überhaupt
gewerbliche Bildungsanstalien.

Einzelne Personen, welche sich um Förderung der In-
teressen des Handwerks und Gewerbes Verdienste erworben,
können als Ehrenmitglieder ernannt werden.

Z 3. Vereine und Anstalten, welche dem Verbände bei-

zutreten wünschen, haben sich bei dem Centralvorstande
schriftlich anzumelden, der sodann den Sektionen von dem

Aufnahmegesnch Kenntniß gibt. Erfolgt gegen die Aufnahme
innert der Zeitfrist von vier Wochen keine Einsprache, so

ist die angemeldete Sektion als aufgenommen zu betrachten.

Im andern Falle entscheidet die nächste Delegirtenversamm-
lung über das beanstandete Aufnahme-Gesuch.

2. Organisation des Vereins.

Z 4. Die leitenden Organe des Vereins bilden:
g.) die Delegirten-Versammlung,
b) der Centralvorstand (schw ei z. Gewerbekammer),
<z) der leitende Ausschuß.

H.. Die Delegirten-Versammlung.
Z 5. Zur Entgegennahme des Jahresberichts und der

Jahresrechnung, der Genehmigung des Budgets, zur Wahl
der Rechnungsrevisoren und Vornahme anderer statutenge-
mäßer Wahlen, sowie zur Behandlung anderer Vorlagen
uud Vereinsgeschäfte, tritt alljährlich eine Versammlung von

Delegirten der dem Verbände angehörenden Sektionen zu-
sammen.

Außerordentliche Delegirten-Versammlungen finden statt,

sobald es der Centralvorstand für nöthig erachtet oder ein

Dritttheil der Sektionen es verlangt. Den Ort der nächsten

Versammlung bestimmen die Delegirten.
Z 6. Die Sektionen haben das Recht zu folgender

Vertretung:
Vereine bis und mit 25 Mitglieder 1 Stimme

„ „ 26—50 „ 2 „
51-100 3

„ über 100 „ 4
Sektionen anderer Art 1

Ueber alle zur Abstimmung gelangenden Gegenstände,

mit Ausnahme der in Z 20 vorgesehenen Maßnahmen ent-

scheidet das absolute Mehr der in der Versammlung per-
sönlich vertretenen Vereinsstimmen.

L. Der Central-Vorstand.
H 7. Mit der Leitung der Vereinsgeschäfte ist ein

Centralvorstand von 11 Mitgliedern betraut.
Der Präsident des Centralvorstandes, sowie 7 Mit-

glieder desselben werden durch die Delegirten-Versammlung
und 3 Mitglieder durch die jeweilige Vororts-Sektion auf
die Dauer von drei Jahren gewählt.

Die Mitglieder des Vorstandes sind nach Ablauf einer

Amtsdauer wieder wählbar.
Mit Ausnahme der Sektion des Vororts soll in der

Regel keine Sektion mehr als einen Vertreter im Central-
Vorstand haben.

Z 8. Der Centralvorstand hält ordentlicherweise alle

Vierteljahre eine Sitzung ab.

Zur Beschlußfähigkeit ist die Anwesenheit von wenig-
stens 7 Mitgliedern erforderlich.

H 9. Der Centralvorstand hat vom Standpunkte der

allgemeinen schweizerischen Interessen ans alle wesentlichen

Vereinsgeschäfte vorzuberathen, sowie die Gutachten und An-

träge, welche an die Behörden, die Delegirten-Versammlung
und an Vereine abgehen, zu genehmigen.

Derselbe verwaltet die Vereinskasse, entwirft das Budget
und erstattet alljährlich Bericht über die Thätigkeit des
Vereins und seiner Sektionen.

§ 10. Im Fernern wählt derselbe auf Vorschlag des
leitenden Ausschusses die Beamten des ständigen Sekretariats

î und bestimmt unter Ratifikationsvorbehalt der Delegirten-
Versammlung die Gehalte und Verpflichtungen derselben.

v. Der leitende Ausschuß.

§ ll. Auf die Dauer von 3 Jahren wird von der
Delegirten-Versammlung — vorgängig der Wahl des Vor-
standes — eine dem Verbände angehörende Sektion als

î Vororts-Sektion gewählt.
Der abtretende Vorort ist mit Ablauf der Amtsdauer

wieder wählbar.
§ 12. Der von der Delegirten-Versammlung gewählte

Vereinspräsident, sowie die drei von der Vororts-Sektion
gewählten Mitglieder des Vorstandes bilden den leitenden
Ausschuß. Der Präsident führt das Präsidium sowohl beim
leitenden Ausschuß als auch im Central-Vorstand und bei
den Versammlungen der Delegirten. Die Vororts-Sektion
bezeichnet aus ihren Mitgliedern im Centralvorstand einen

Vicepräsidenten und einen Quästor. Die Vorortssektion
haftet für die Vereinskasse.

§ 13. Dem leitenden Ausschuß liegt insbesondere ob:
Die Besorgung der finanziellen und übrigen administrativen
Angelegenheiten des Vereins; die Vermittlung der
Beziehungen zwischen den Bundesbehörden und
den Sektionen, die Ausarbeitung von Gutachten auf
Grundlage von Materialien, welche ihm von Behörden und
Sektionen zugehen oder durch Enqueten erhoben werden,
sowie endlich die Vorbereitung des Jahresberichtes über die

Vereinsthätigkeit.
In dringenden Fällen kann der leitende Ausschuß, wie

auch der Centralvorstand in Angelegenheiten, die ihrer Natur
nach vor die Delegirten-Versammlung gehören, von sich aus
im Namen des Vereins handeln; immerhin unter Vorbehalt
ungesäumter Berichterstattung an die Organe des Vereins.

Z 14. Zur Bewältigung der ihm zugewiesenen Auf-
gaben wird dem leitenden Ausschusse ein ständiges Se-
kre ta ri at zur Verfügung gestellt, dessen Personalbestand
sich nach den Bedürfnissen und den zu Gebote stehenden

finanziellen Mitteln zu richten hat.
Das ständige Bureau besorgt das Sekretariat bei allen

Versammlungen des Vorstandes und der Delegirten.

3. Finanzen.

Z 15. Die finanziellen Hülfsmittel des Vereins werden
gebildet:

1) Ans den Beiträgen der Sektionen,
2) aus den Beiträgen des Bundes,
3) ans Subventionen und Geschenken von Behörden,

Vereinen und Privaten.
§16. Die Beiträge der Sektionen werden nach Maß-

gäbe des Bedürfnisses durch die Delegirten-Versammlung
festgestellt, dürfen jedoch 1 Franken Per Mitglied jährlich nicht
übersteigen.

Museen, Lehranstalten und ähnliche Institute zahlen
einen jährlichen Normal-Beitrag von Fr. 20; Gewerbekam-

mern einen solchen von Fr. 50.
Diese Beiträge sind jeweilen zu Anfang des Jahres

beziehungsweise nach dem Eintritt dem Quästor einzusenden.

§ 17. Die Mitglieder des Vorstandes beziehen für ihre
Theilnahme an den Sitzungen ein Taggeld von Fr. 5 und
Vergütung der effektiven Fahrkosten.
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3Uuftrirfe fd^œeijerifc

©ie ©ntfcßäbigung ber ©elegirten ift 8ad;e ber Sef=
tionen.

4. Berfdjicbette Beftimmuiigett.

§ 18. ©er Berein oerpflicfjtet fief; gegenüber ber Bun»
beibeßörbe mit Bitcffid;t auf ben jäf)rficf)en Bunbeibeitrag,
fomeit ei in feinen Gräften liegt, zur Begutachtung ber ihm
üorgelegten fragen betreffenb |janbroerE unb ©eroerbe.

©er Bunbeiratß, bejra. beffen fpanöeli» unb Sanbroirtß»

fdjaftibepurtemeut foil jeroeilen eingeiaben merben, fid; an
ben Sißuitgen bei Borftanbei unb ber ©elegirteu burd;
Slbgeorbnete mit beratfjenber Stimme oertreten jit laffen.

§ 19. Jebe Seition bei Bereini ift oerpflicßtet, inner»

haib ber anberaumten grift biejeuigen fragen ju begut»

achten, welche if;r oom Borort unterbreitet merben. Jn
fjäflen, mo biei abfoiut nicht möglich ift, foi! fie hieüon
rechtzeitig bem Borort Slnzeige machen. Jebe Seftion l;at
bem 3entraffomite einen Jahresbericht über ii;re Xfjntigfeit
ein^nfenben.

§ 20. lieber Statutenänberung ober über bie Stuf»

töfung bei Bereini famt nur nach oori;ergegangenen gut»
amtlichen Slnträgen ber Seftioneit oerhanbeii merben, unb

ift eine bieibezügliche Befd;lußnaf;me nur gütig mit
_

3"'
ftimmung oott jroei ©ritttl;eileu ber auroefeitbeu ©elegirten.

§ 21. Bef;ufi Sluitritt aui bem ©efammtoerbanbe
bebarf ei einer fdjriftlichen ©rfiarung an ben Rentrai»
oorftanb. ©iefeibe foil menigfteni zwei DBonate bor Jaßrei»
feßtuß eingereicht merben. ©ie auitretenben Seftionen finb
gehalten, ben iaufenben Jaßreibeitrag ju entrichten. Sei»
tionen, melche naef) roieberßolter Slufforberung ihren Jaßrei»
beitrag nicht einfenben, merben aii auigefchtoffeu aitgefehen,
iönnen aber für bie riidftänbigen Jaßreibeüräge beiangt
merben.

§ 22. Bei Sluflöfung bei fd;meijerifd;en ©ewerbeüereitti

ift bai Befißtßum beffeiben fammt Strcßiü unb etmaigem
Saffenfalbo bem ^uftäitbigen feßweizerifeßen ©epartemente

ju übergeben mit ber auibrüdltcßen Beftimmung, baß bai»
fetbe fammt ßinierträguiffen nur einem fdjroeizerifcßen Ber»
banbe mit gleid;artigen ^roeefen mieber bitrfe auigeßänöigt
merben.

JUsjUHung non grnft- uitb ^rbcttsmnftljincit für bns gleingtiurrbe
in Stitrnberg 1885.

©ai Sieingemerbe ift bii oor wenigen Jahren mit un»
ooüiommenen nnb burchaui unzureidjenben SSaffen gegen
bie mächtig anmad;fenben §iifiträfte bei ©roßbetriebei im
Kampfe geftanben. Stuf faft allen ©ebieten ber gemerbüchen

©ßütigEeit muß baifeibe unterliegen gegenüber ben Seiftungen
ber mannigfaltigen Slrbeitimafdjinen unb ber außerorbentlicß
billig arbeitenben, großen ©ampfmafdjinen bei Jabriibetriebei,
menn ei nicht, außer oerbefferten SBerfjeugen, fei»

ftungifäßige, nad; ©röße unb fßreii feinen Berßättniffen
entfpreihenbe Slrbeitimafdjinen unb billige, Keine DBo»

toren ju §iife nimmt. SOfit foidjen §i(fimitteln ben Siein»
gemerbetreibenben befannt jit machen, ift ber 3med ber für
15. Juli bii 30. September geplanten „Stuiftellung
bon Sraft» unb Slrbeitimafcßinen in Dürnberg",
beren Biogramm bai Somite jebem Jntereffenten auf SSuitfd;
Zufenben mirb.

SBan h"t fid) bieifaili einfach folgenber Sibreffe zu
bebienen: Sin bai Somite für bie Stuiftellung oon Sraft»
unb Slrbeitimafcßinen für bai Sieingemerbe in Börnberg
1885. Befanntlicß fanben fchon im Saufe bei Jaßrei 1884
foic^e StuifteKungeu itt ©reiben unb SBien ftatt, bie fowoßt
oon feßweizerifeßen DBajcßiuert» itnb SSerEzeugfabrifanten mit
Grrfolg mit ißren Jabrifatert befd;idt unb üon fdjmeizerifcßen
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©emerbetreibenben unb fpanbroerfimeiftern mit noch größerem
Bußen ftubirt mürben. Sroed ber Bürnberger Stuiftellung
ift ebenfalls, ben DB a f d; i n e n » J a 6 r i E a n t e n ©etegenßeü
ZU bieten, bie SlufmerEfamEeit ber Jntereffenten
auf ißre ^abrifate zu lettEen, oßne babei namhafte
Opfer bringen zu müffen unb zugleich ben ©emerbetrei»
benben eine reiche Quelle bei Stubiumi zu er»
feßiießen, fei ei, baß fie mit beffern ©eräthen, §iifima=
fdjinen unb Söerfzeugen befannt merben, fei ei, baß fie bie
Beftrebungeit Slnberer auf ißrem Slrbeitigebiete fenneit lernen
unb baburdh Stnregung zu eigener ffortbiibung unö zur
SBeitereutmidiung ißrei Jadjei erhalten.

Stli bleibenbe ©inridßtung foil aui bem Unternehmen
eine bauernbe Sluifteltung ßerüorgeßett, melche mit ber Bau»
gewerffd;ule in Berbinbung gefeßt, zunäcßft ben ffroed Oer»

folgen mirb, ben Sdjûlern ber jaeßf laffen für Bledjar»
beiter, Scßreiner unb ©recßiler, Scßloffer unb
SBechuuifer bie mid;tigften Sraft» unb Slrbeitimafdjinen
Oorzufüßren, bie in ißrem ©eroerbe Slnroenbung finben.
Slußerbem foil biefelbe ben ©emerbetreibenben jebergeit zu»
gänglicß fein.

Bäßerei über biefe Sluiftettung mirb feiner $dt be=

Eannt gegeben merben.

©ie Sluiftettung mirb 3 ©ruppen mit nacßfolgenb an»
gegebener ©intljeflung umfaffen, unb zwar:
©ruppe I: Sraftmafcßineit für bai Sieingemerbe,
©ruppe II: Söerfzeuge unb Slrbeitimafcßinen für

bai Sieingemerbe.
©ruppe III: ©rzeugniffe bei Sleingeroerbei, fomeit

fotd;e unter Beihilfe ber in ©ruppe I unb
II bezeichneten 9Bafd;inen ßergeftetlt merben.

©ie Stuifteüung foil am 15. Juli eröffnet werben unb
bii einfcßließlid; beit 30. September baitern, alfo zu gleicher
3eit mit ber internationalen Sluifteltung oon
©belmetatlarbeiten in Börnberg ftattfinben, roor»
auf mir unfere ©olbarbeiter uttb ©ürtfer befonberS aufmerf»
fam machen.

Ueber bie 3utuffung ber aitgemelbeten ©egenftänbe
entfeßeibet ber Sluifteliungi=®ireEtor.

Btit Bücffidjt auf. ben 3'uecf ber Sluifteltung merben
größere Biafcßinen unb Slnlagen nießt ober nur im SBobell
Zitgelaffeit. Seber ©egenftanb foil in ber Begel iticßt meßr
ati 2 Sbm. Baum einnehmen, falls meßt befonbere ©rünbe
eine Sluinaßme nötßig maeßen. SBotoreit üon über 4 ^Sferbe»
traft merben nießt zugelaffen.

Bad) erfolgter ©eneßmigung ber Slnmelbung erßält
ber betreffenbe Sfuiftetter Bacßricßt über ben beroitligten
Bauin, worauf bie Blaßmietße innerhalb 14 ©agen an ben

Saffier bei SluifteHungifomitei, §errn Banfier (Sinti Soßn,
Sönigftraße Br. 26 in Börnberg, zu entrichten ift. Jft
biefe ©inzaßlung gemacht, fo erfolgt Quittung über ben ein»

gezahlten Betrag unter Slngabe bei zugefießerten Baumei.
Çinbet bie ©inzaßlung nießt rechtzeitig ftatt, ober ift ber be»

willigte Baum bii zum 12. Juli nidjt benüßt, fo ift ber
©ireftor ber Sluifteltung berechtigt, über ben betreffenben
Bloß anbermeitig zu Oerfügen, ttitb ber Sluifteller Wirb jeg»
ließen Becßtei oerluftig. Bücfzaßlimg ber Bfißiuietße fiubet
nießt ftatt. Sollte fid; naeß ber Slufftellung ergeben, baß
meßr gläcße erforberlid; mürbe, aii angemelbet mar, fo ift
bie ©ifferenz /fofort nachzubezahlen.

©ie Bfaßutietße beträgt für ben Qm. Boben» ober
SBanbfläcße 10 DB. Bei ©egenftänben, melcße SSanb» unb
Bobenfläcße zugleich beanfprudßen, wirb nur eine oon beiben
berechnet, unb zmar jene, welche ben größeren Betrag ergibt.

©anze Bäume für SBerfftätten, melcße oon einem Slui»
fteller ober oon meßreren Sluiftellern zufammen ootlftänbig
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Die Entschädigung der Delegirten ist Sache der Sek-
tionen.

4. Verschiedene Bestimmungen.

§ 18. Der Verein verpflichtet sich gegenüber der Bun-
desbehörde mit Rücksicht ans den jährlichen Bundesbeitrag,
soweit es in seinen Kräften liegt, zur Begutachtung der ihm
vorgelegten Fragen betreffend Handwerk und Gewerbe.

Der Bundesrath, bezw. dessen Handels- und Landwirth-
schaftsdepurtement soll jeweilen eingeladen werden, sich an
den Sitzungen des Vorstandes und der Delegirten durch

Abgeordnete mit berathender Stimme vertreten zu lassen.

§19. Jede Sektion des Vereins ist verpflichtet, inner-
halb der anberaumten Frist diejenigen Fragen zu begut-
achten, welche ihr vom Vorort unterbreitet werden. In
Fällen, wo dies absolut nicht möglich ist, soll sie hievou
rechtzeitig dem Vorort Anzeige machen. Jede Sektion hat
dem Zentralkomite einen Jahresbericht über ihre Thätigkeit
einzusenden.

§ 20. Ueber Statutenänderung oder über die Auf-
lösung des Vereins kann nur nach vorhergegangenen gut-
achtlichen Anträgen der Sektionen verhandelt werden, und

ist eine diesbezügliche Beschlußnahme nur giltig mit Zu-
stimmung von zwei Dritttheilen der anwesenden Delegirten.

§ 21. Behufs Austritt aus dem Gesammtverbande
bedarf es einer schriftlichen Erklärung an den Zentral-
vorstand. Dieselbe soll wenigstens zwei Monate vor Jahres-
schluß eingereicht werden. Die anstretenden Sektionen sind

gehalten, den laufenden Jahresbeitrag zu entrichten. Sek-

tionen, welche nach wiederholter Aufforderung ihren Jahres-
beitrag nicht einsenden, werden als ausgeschlossen angesehen,
können aber für die rückständigen Jahresbeiträge belangt
werden.

§ 22. Bei Auflösung des schweizerischen Gewerbevereins

ist das Besitzthum desselben sammt Archiv und etwaigem
Kassensaldo dem zuständigen schweizerischen Departements

zu übergeben mit der ausdrücklichen Bestimmung, daß das-
selbe sammt Zinserträgnissen nur einem schweizerischen Ver-
bande mit gleichartigen Zwecken wieder dürfe ausgehändigt
werden.

Ausstellung von Krust- und Arlmtsninschinen für dus ßleingeuittlic
in Nürnberg 188S.

Das Kleingewerbe ist bis vor wenigen Jahren mit un-
vollkommenen nnd durchaus unzureichenden Waffen gegen
die mächtig anwachsenden Hilfskräfte des Großbetriebes im
Kampfe gestanden. Auf fast allen Gebieten der gewerblichen
Thätigkeit muß dasselbe unterliegen gegenüber den Leistungen
der mannigfaltigen Arbeitsmaschinen und der außerordentlich
billig arbeitenden, großen Dampfmaschinen des Fabrikbetriebes,
wenn es nicht, außer verbesserten Werkzeugen, lei-
stungsfähige, nach Größe und Preis seinen Verhältnissen
entsprechende Arbeits Maschinen und billige, kleine Mo-
toren zu Hilfe nimmt. Mit solchen Hilfsmitteln den Klein-
gewerbetreibenden bekannt zu machen, ist der Zweck der für
15. Juli bis 30. September geplanten „Ausstellung
von Kraft- und Arbeitsmaschinen in Nürnberg",
deren Programm das Komite jedem Interessenten auf Wunsch
zusenden wird.

- Man hat sich diesfalls einfach folgender Adresse zu
bedienen: An das Komite für die Ausstellung von Kraft-
und Arbeitsmaschinen für das Kleingewerbe in Nürnberg
1885. Bekanntlich fanden schon im Laufe des Jahres 1384
solche Ausstellungen in Dresden und Wien statt, die sowohl
von schweizerischen Maschinen- ünd Werkzeugfabrikanten mit
Erfolg mit ihren Fabrikaten beschickt und von schweizerischen
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Gewerbetreibenden und Handwerksmeistern mit noch größerem
Nutzen studirt wurden. Zweck der Nürnberger Ausstellung
ist ebenfalls, den Maschinen-Fabrikanten Gelegenheit

zu bieten, die Aufmerksamkeit der Interessenten
auf ihre Fabrikate zu lenken, ohne dabei namhafte
Opfer bringen zu müssen und zugleich den Gewerbetrei-
benden eine reiche Quelle des Studiums zu er-
schließen, sei es, daß sie mit bessern Geräthen, Hilfsma-
schinen und Werkzeugen bekannt werden, sei es, daß sie die
Bestrebungen Anderer auf ihrem Arbeitsgebiete kennen lernen
und dadurch Anregung zu eigener Fortbildung und zur
Weiterentwicklung ihres Faches erhalten.

Als bleibende Einrichtung soll aus dem Unternehmen
eine dauernde Ausstellung hervorgehen, welche mit der Bau-
gewerkschule in Verbindung gesetzt, zunächst den Zweck ver-
folgen wird, den Schülern der Fachklaffen für B le char-
beiter, Schreiner und Drechsler, Schlosser und
Mechaniker die wichtigsten Kraft- und Arbeitsmaschinen
vorzuführen, die in ihrem Gewerbe Anwendung finden.
Außerdem soll dieselbe den Gewerbetreibenden jederzeit zu-
gänglich sein.

Näheres über diese Ausstellung wird seiner Zeit be-
kannt gegeben werden.

Die Ausstellung wird 3 Gruppen mit nachfolgend an-
gegebener Eintheilung umfassen, und zwar:
Gruppe I: Kraftmaschinen für das Kleingewerbe,
Gruppe II: Werkzeuge und Arbeitsmaschinen für

das Kleingewerbe.
Gruppe III: Erzeugnisse des Kleingewerbes, soweit

solche unter Beihilfe der in Gruppe I und
II bezeichneten Maschinen hergestellt werden.

Die Ausstellung soll am 15. Juli eröffnet werden und
bis einschließlich den 30. September dauern, also zu gleicher
Zeit mit der internationalen Ausstellung von
Edelmetallarbeiten in Nürnberg stattfinden, wor-
auf wir unsere Goldarbeiter und Gürtler besonders aufmerk-
sam machen.

Ueber die Zulassung der angemeldeten Gegenstände
entscheidet der Ausstellungs-Direktor.

Mit Rücksicht auf den Zweck der Ausstellung werden
größere Maschinen und Anlagen nicht oder nur im Modell
zugelassen. Jeder Gegenstand soll in der Regel nicht mehr
als 2 Kbm. Raum einnehmen, falls nicht besondere Gründe
eine Ausnahme nöthig machen. Motoren von über 4 Pferde-
kraft werden nicht zugelassen.

Nach erfolgter Genehmigung der Anmeldung erhält
der betreffende Aussteller Nachricht über den bewilligten
Raum, worauf die Platzmiethe innerhalb 14 Tagen an den
Kassier des Ausstellungskomites, Herrn Bankier Emil Kohn,
Königstraße Nr. 26 in Nürnberg, zu entrichten ist. Ist
diese Einzahlung gemacht, so erfolgt Quittung über den ein-
gezahlten Betrag unter Angabe des zugesicherten Raumes.
Findet die Einzahlung nicht rechtzeitig statt, oder ist der be-
willigte Raum bis zum 12. Juli nicht benützt, so ist der
Direktor der Ausstellung berechtigt, über den betreffenden
Platz anderweitig zu verfügen, und der Aussteller wird jeg-
lichen Rechtes verlustig. Rückzahlung der Platzmiethe findet
nicht statt. Sollte sich nach der Aufstellung ergeben, daß
mehr Fläche erforderlich wurde, als angemeldet war, so ist
die Differenz/sofort nachzubezahlen.

Die Platzmiethe beträgt für den Qm. Boden- oder
Wandfläche 10 M. Bei Gegenständen, welche Wand- und
Bodenfläche zugleich beanspruchen, wird nur eine von beiden
berechnet, und zwar jene, welche den größeren Betrag ergibt.

Ganze Räume für Werkstätten, welche von einem Aus-
steller oder von mehreren Ausstellern zusammen vollständig
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